
E
zwischen Auftraggeber (nachfolgend AG genannt)

Name:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Telefon:

und Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt)

Name/Firma:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Telefon:
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Verbrauchervertrag für Bauleistungen
Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen 
die Anmerkungen und Hinweise ab Seite 6!

Dieser Vertrag wird regelmäßig aktualisiert.
Die neueste Version finden Sie immer unter: 
www. haus-und-grund.net oder www.zdb.de

Über 800.000 private Haus-, Wohnungs-
und Grund eigen tümer sind Mitglied
der Eigen tü mer  schutz-Gemein schaft
Haus & Grund. 

Aus gutem Grund: In unserer starken
 Gemein schaft finden Sie zuverlässigen
Schutz durch kraftvolle Interessen vertre -
tung. So er hal ten Sie sich die Freude an
Ihrem Eigentum. 

Einfach anrufen: 0180-5566226
www.haus-und-grund.net

Werden Sie Mitglied
bei der Eigentümer -
schutz-Gemeinschaft
Haus & Grund!

Stand: Januar 2009
Version: VO9.1E
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Gegenstand des Vertrages
Dem AN wird die schlüsselfertige Ausführung gemäß anliegender Leistungsbeschreibung 

vom _________________ und den Plänen vom __________________

Hinweis: Bitte beachten Sie die „Checkliste zur Auswertung von Bau- und Leistungsbeschreibungen für Ein- und Zwei familien -
häu ser“, an deren Entwicklung Haus & Grund Deutschland im Rahmen der „Initiative kostengünstig qualitätsbewusst bauen“
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mitgewirkt hat. (siehe Info-Blatt Seite 6 Ziff. 1)

in folgendem Umfang (Leistungsbeschreibung) 

für das Bauvorhaben 

auf dem Grundstück ____________________________________________________ des/der Auftraggeber(s) übertragen.  
(genaue Bezeichnung des Grundstücks)

Bei Eigenleistung obliegen dem AN keine Beratungs- und Überwachungspflichten. Art und Umfang von Eigenleistungen
sowie ihre zeitliche Eingliederung in den Bauablauf und ihre Bewertung im Hinblick auf eine Änderung des Festpreises
werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt, die Vertragsbestandteil wird.

Der AN schuldet die Übergabe folgender Unterlagen:

�

�

�

Der AG hat behördliche und sonstige Genehmigungen zu beschaffen und dem AN rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

Vertretung der Vertragspartner

Der AG wird durch (Name) _______________________________________________ wie folgt beschränkt vertreten:

Der Vertreter ist zur Beauftragung von Leistungsänderungen und zusätzlichen Leistungen
� nicht berechtigt  � berechtigt bis zu einer Netto-Auftragssumme von _________________ €
� uneingeschränkt berechtigt 

Der Vertreter ist zur Anordnung von Stundenlohnarbeiten 
� nicht berechtigt  � berechtigt bis zu einer Netto-Auftragssumme von _________________ €
� uneingeschränkt berechtigt 

Der Vertreter ist zur Durchführung der Abnahme
� nicht berechtigt  
� berechtigt 

Der AN wird vertreten durch:

Vertragsbestandteile 
Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reihen- und Rangfolge:

• dieser Bauvertrag

• die Leistungsbeschreibung vom _________________________ Anlage Nr. __________

1.0
1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

2.2

3.0
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• die Pläne vom                            _________________________ Anlage Nr. __________

• die Anlagen vom                       _________________________ Anlage Nr. __________

• das Angebot vom                      _________________________ Anlage Nr. __________

• die anerkannten Regeln der Technik (ATV/VOB/C)

Vergütung 
Als Vergütung für die in Ziffer 1 bezeichneten Leistungen wird vereinbart:

die Pauschalsumme von                                    _______________________ € netto 

zzgl. _______________________ € MwSt.

insgesamt _______________________ € brutto
(Pauschalpreisvertrag).

Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen
Wünscht der AG zusätzliche, über die Leistungsbeschreibung hinausgehende Leistungen oder eine Änderung der
Leistungen des Vertrages, so hat der AN ihm vor der Ausführung dieser Leistungen ein schriftliches Angebot – basierend
auf den ausgehandelten Bedingungen für die geänderten oder zusätzlichen Leistungen – mit einer Beschreibung der an-
gebotenen Leistung und Bezifferung des hierfür geltend gemachten Preises vorzulegen. Vor Rückgabe des vom AG oder
seinem Vertreter i. S. d. Ziffer 2.1 unterschriebenen Angebots ist der AN nicht zur Ausführung verpflichtet. 

Der AG ist kein Bauleistender i.S.v. § 13 b UStG. 

Lohngleitklausel/Stoffpreisgleitklausel 
� wird nicht vereinbart. � wird vereinbart gem. Anlage Nr. ________

Besonderheiten der Baustelle 
Für die Zugangswege wird auf Folgendes hingewiesen:

Sicherung der Baustelle: Der AN hat alle für die Sicherung und Regelung des Verkehrs im Baubereich erforderlichen
Maßnahmen, auch außerhalb der Arbeitszeit, zu treffen. 

Dem AN werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt: 

Lager- und Arbeitsplätze: 
� werden zur Verfügung gestellt � werden nicht zur Verfügung gestellt

Ort:

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten. 

Wasseranschluss
� wird zur Verfügung gestellt � wird nicht zur Verfügung gestellt

Stromanschluss
� wird zur Verfügung gestellt � wird nicht zur Verfügung gestellt 

Die Kosten des Verbrauchs für seine Leistung trägt der AN. Sie sind in die Preise einkalkuliert. 

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

5.0
5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
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Abnahme
Der AG ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des
Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Ein förmlicher Abnahmetermin, an dem der Vertreter des AN, des AG sowie
der/die AG teilnehmen, wird durchgeführt. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

Der Abnahme steht es gleich, wenn der AG nach Fertigstellungsanzeige durch den AN die Vereinbarung eines
Abnahmetermins verweigert, obwohl er zur Abnahme verpflichtet ist. 

Zahlungen
Zahlungen sind nach Rechnungszugang beim AG sofort fällig.

Der AG hat Abschlagszahlungen zu leisten. 

Es gilt folgender Abschlagszahlungsplan: 

• 5 vom Hundert nach Fertigstellung der Erdarbeiten
• 10 vom Hundert nach Fertigstellung der Bodenplatte
• 25 vom Hundert nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten
• 8 vom Hundert für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen
• 3 vom Hundert für die Rohinstallation der Heizungsanlagen
• 3 vom Hundert für die Rohinstallation der Sanitäranlagen
• 3 vom Hundert für die Rohinstallation der Elektroanlagen
• 10 vom Hundert für den Fenstereinbau, einschließlich der Verglasung
• 6 vom Hundert für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten
• 3 vom Hundert für den Estrich
• 4 vom Hundert für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich
• 12 vom Hundert nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe
• 3 vom Hundert für die Fassadenarbeiten
• 5 vom Hundert nach vollständiger Fertigstellung

Sofern einzelne Leistungen nicht anfallen, wird der jeweilige Vomhundertsatz mit der folgenden Rate fällig.

� Anstelle des obigen Abschlagszahlungsplanes werden Abschlagszahlungen nach folgender Maßgabe vereinbart: 

___________ vom Hundert nach _______________________________________________________________________

___________ vom Hundert nach _______________________________________________________________________

___________ vom Hundert nach _______________________________________________________________________

___________ vom Hundert nach _______________________________________________________________________
(Beschreibung des Bauzustandes)

Dem AG ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne wesentliche
Mängel in Höhe von 5% des Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge von Änderun-
gen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr als 10%, ist dem AG bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere
Sicherheit in Höhe von 5% des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten.
Auf Verlangen des AN ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der AG die Abschlags -
zahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. Die Sicherheit kann auch durch eine
Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder
Versicherers geleistet werden.

Der AG kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

Die Parteien vereinbaren eine Gewährleistungssicherheit in Höhe von 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme. In Höhe
der Gewährleistungssicherheit erfolgt ein Sicherheitseinbehalt von der Schlusszahlung. Der Sicherheitseinbehalt ist auf
Verlangen des AN Zug um Zug gegen Stellung einer Gewährleistungsbürgschaft auszuzahlen. 

6.0
6.1

6.2

7.0
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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Haftung des AN
Für Schäden an den Rechtsgütern des AG haftet der AN grundsätzlich bei Verschulden. 

Versicherungen 

Der AN ist verpflichtet, für die Dauer der Bauzeit und bis zur Abnahme auf seine Kosten eine Betriebshaftpflicht  -
versicherung bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer abzuschließen.

Der AN ist 
� verpflichtet, eine Bauleistungsversicherung mindestens in Höhe der Brutto-Pauschalsumme bei einem in der 

Europäischen Union zugelassenen Versicherer abzuschließen.
� zum Abschluss einer Bauleistungsversicherung nicht verpflichtet. 

Der Abschluss der vorgenannten Versicherung(en) ist vom AN vor Baubeginn durch Übersendung von Kopien der
Versicherungsverträge oder durch Bestätigung der Versicherung nachzuweisen. 

Verjährung von Mängelansprüchen 
Mängelansprüche des AG verjähren innerhalb von 5 Jahren nach Abnahme der Bauleistung. 
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BGB)

Aufwendungen für Mängelbeseitigung 
Kommt der AN einer Aufforderung des AG zur Mängelbeseitigung nach und 
• gewährt der AG den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Termin schuldhaft nicht oder 
• stellt sich heraus, dass ein Mangel objektiv nicht vorliegt, 
hat der AG die Aufwendungen des AN zu ersetzen. Mangels Vereinbarung der Sätze gelten ortsübliche Sätze. 

Termine/Ausführungsfristen 

Der Baubeginn wird am ______________________ erfolgen. 

Der AN ist verpflichtet, seine vertraglichen Leistungen bis spätestens zum ______________________ fertigzustellen.

Vertragsstrafe 
Bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfrist schuldet der AN dem AG je Werktag des Leis tungs -
verzugs eine Vertragsstrafe i. H. v. 0,2 % der Auftragssumme des zugestandenen Werts derjenigen Teilleistungen i. S. d.
Ziffer 7.3, die im Zeitpunkt des Ablaufs der Fertigstellungsfrist noch nicht fertiggestellt waren und nach den getroffenen
Preisvereinbarungen eine gesonderte Abrechnung ermöglichen, höchstens jedoch 5 % der Auftrags summe.

Sonstige Vereinbarungen

Salvatorische Klausel 
Ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestim mungen
dieses Vertrages lässt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Es kommt deutsches Recht zur Anwendung.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort /Datum Unterschrift Auftragnehmer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort /Datum Unterschrift Auftraggeber/Ehepartner

8.0
8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

9.0 

10.0

11.0

11.1

11.2

11.3

12.0

13.0
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I. Einleitung
Vor Ihnen liegt einer von zwei Bauverträgen, die gemeinsam von
der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund und dem
Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) entwickelt worden
sind. Dieser Bauvertrag ist für die Vereinbarung über die Errich -
tung eines schlüsselfertigen Einfamilienhauses auf dem Grund -
stück des Bauherrn optimiert.
Darüber hinaus haben Haus & Grund und der Zentralverband Deut -
sches Baugewerbe ein weiteres Bauvertragsmuster entwi ckelt: Ei nen
Handwerker-Bauvertrag, mit dem private Bauherren einzelne Hand -
werkerleistungen beauftragen können (z. B. Flie sen  arbeiten, Zim -
mer erarbeiten etc.). Den genauen Anwendungs bereich dieses Ver -
trags entnehmen Sie bitte den Informationen zu diesem Ver trags typ.

II. Anwendungsbereich dieses Vertrages
Dieser Schlüsselfertigbauvertrag für Einfamilienhäuser kann von
privaten Bauherren verwendet werden, wenn 

a) ein Einfamilienhaus 
b) auf einem dem Bauherrn gehörenden Grundstück
c) von einem Bauunternehmen
d) schlüsselfertig errichtet werden soll.

Dieser Vertrag wurde von ZDB und Haus & Grund ausgehandelt.
Er basiert auf den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 631
ff. BGB). Der Vertrag beinhaltet für den Schlüsselfertigbau spezi -
fische Regeln, die keine Vertragspartei einseitig belasten. Dieser
Bau ver trag wurde vielmehr auf dem Grundsatz erarbeitet, dass
Bauherr und Bauunternehmer das Bauvorhaben kooperativ ab -
wickeln wollen. Er soll daher beiden Vertragspartnern helfen, alle
wesentlichen Punkte zu regeln, um Unklarheiten und Meinungs -
verschiedenhei ten zu vermeiden. Der ZDB empfiehlt den bauge-
werblichen Betrie ben diesen Vertrag für schlüsselfertiges Bauen
gegenüber Verbrau chern als Bauherren zur Anwendung. Diese
Em pfehlung ist unverbindlich.

Haus & Grund und ZDB empfehlen, diese Information mitsamt
Tipps zum Ausfüllen vor Vertragsabschluss genau zu lesen und
darauf zu achten, dass der Vertrag sorgfältig ausgefüllt wird.
Geschieht dies – insbesondere bei der Leistungsbeschreibung –,
haben beide Vertragsparteien das Fundament gelegt, um viele
der „üblichen“ Gründe für Rechtsstreitigkeiten auszuschließen.

Empfehlung:
Haus & Grund empfiehlt privaten Bauherren, sich bei Fragen zu
diesem Vertrag und zur Durchführung des Bauvorhabens sowie
bei Fragen rund um die private Immobilie an den örtlichen Haus
& Grund-Verein zu wenden. Anschrift und Telefonnummer des
nächstgelegenen Haus & Grund-Vereines finden Sie im Internet
unter www.haus-und-grund.net – oder Sie rufen einfach an:
Unter 01805566226 erhalten Sie weitere Informationen. 

Der ZDB empfiehlt Bauunternehmen, sich bei Fragen zu diesem
Vertrag an die örtliche Bauinnung oder den jeweiligen Bauge -
werbeverband zu wenden. 

Info-Blatt zum Verbrauchervertrag für Bauleistungen
(Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau)

Stand: Januar 2009

Ausfüllanleitung und Hinweise zum Vertrag

Haus & Grund und ZDB empfehlen die Beauftragung von Bau -
unternehmen oder Handwerksbetrieben, die über ihre Innung
oder ihren Fachverband Mitglied im Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes sind. 

III. Ausfüllhinweise/Informationen zum Vertrag
Bitte füllen Sie den Vertrag sorgfältig und gewissenhaft aus.

Deckblatt
Der Bauherr trägt Namen und Anschrift in das Feld „Auftrag -
geber“ ein, der Bauunternehmer/Handwerker in das Feld
„Auftragnehmer“. Um die gegenseitige Erreichbarkeit sicherzu-
stellen, ist es zweckmäßig, im Feld „Telefon“ eine Mobilfunk -
nummer einzutragen.

Hinweis:
Handelt es sich beim Auftraggeber um ein Ehepaar oder Partner,
ist es für den Bau des gemeinsamen Hauses sinnvoll, beide als
Bau herren im Vertrag einzutragen. Dann werden allerdings auch
beide aus dem Vertrag verpflichtet. Bitte beachten Sie, dass alle
auf dem Deckblatt genannten Vertragspartner den Vertrag unter-
zeichnen!

Ziff. 1.0 – Gegenstand des Vertrages
Den Grundstein für einen reibungslosen Ablauf des Bauvor ha -
bens legen die Vertragsparteien, indem sie eine vollständige
Leistungsbeschreibung erstellen. In dieser müssen alle Leis tun -
gen, die vom Bauunternehmer ausgeführt werden sollen, mög-
lichst detailliert beschrieben werden. Eine gute Hilfe bietet die
„Checkliste zur Auswertung von Bau- und Leistungsbe -
schrei bungen für Ein- und Zweifamilienhäuser“, die Haus &
Grund zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung erarbeitet hat. Diese Checkliste führt
durch alle Leistungen, die Sie beim Bau eines Eigenheims beach-
ten sollten. Sie erhalten diese „Checkliste zur Auswertung von
Bau- und Leistungsbeschreibungen für Ein- und Zweifa mi -
lien häuser“ kostenlos auf der Internetseite von Haus & Grund
(www.haus-und-grund.net) oder auf der Internetseite des Kom -
petenzzentrums der Initiative „kostengünstig qualitätsbewusst
bauen“ (www.kompetenzzentrum-iemb.de). Selbstverständlich
schicken wir Ihnen gerne auch eine Version der Check liste
kostenlos zu. (Anforderung per E-Mail an bauherr @haus-und-
grund.net oder telefonisch unter 030 20216-0).

Neben der Leistungsbeschreibung werden die Baupläne Gegen -
stand des Vertrages. Die Planunterlagen definieren ebenso wie
die Leistungsbeschreibung die Anforderungen an den Bauunter -
nehmer. Vorhandene Architektenpläne sollen dem Bauvertrag
daher als Anlage beigefügt werden. Für die Übergabe der voll-
ständigen Unterlagen und Pläne ist grundsätzlich der Bauherr
verantwortlich. Schließlich ist das Bauvorhaben derart zu be -
zeich nen, dass das Grundstück, auf dem gebaut werden soll, im
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Info-Blatt zum Verbrauchervertrag für Bauleistungen (Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau)

Vertrag möglichst genau zu beschreiben ist – am besten durch
Angabe der grundbuchmäßigen Bezeichnung.

Ziff. 1.2
Sollte der Bauherr beabsichtigen, Eigenleistungen zu erbringen
(gemeint sind solche Arbeiten, die Grundlage für die Arbeit des
Bauunternehmers sind – nicht gemeint sind Abschlussarbeiten,
wie beispielsweise das Tapezieren), so obliegen dem Bauunter -
nehmer nach Ziff 1.2 keine Beratungs- und Überwachungspflich-
ten. Beide Parteien sollten die Eigenleistung, deren Umfang und
vor allem die zeitliche Eingliederung möglichst detailliert be -
schreiben. Der ZDB rät davon ab, dass im Rahmen von Schlüssel -
fertigbauvorhaben Eigenleistungen integriert werden, da dies in
der Praxis regelmäßig zu Problemen führt.

Ziff. 1.3
Bei Übergabe des Bauvorhabens ist der Bauunternehmer ver-
pflichtet, Abnahmeprotokolle und sonstige Garantieurkunden an
den Bauherrn zu übergeben. Die geschuldeten Unterlagen sollen
in Ziff. 1.3 eingetragen werden. Hinweise darauf, welche Unter -
lagen geschuldet sein können, sind der „Checkliste zur Auswer -
tung von Bau- und Leistungsbeschreibungen für Ein- und Zwei -
familienhäuser“ (vgl. oben) zu entnehmen.

Ziff. 1.4
Die Landesbauordnungen verpflichten den Bauherrn, für die bau-
ordnungs- und bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvor -
habens zu sorgen. Der Bauherr ist daher verpflichtet, die erfor-
derliche Baugenehmigung beizubringen. Dies ist eine Aufgabe,
die typischerweise vom Architekten übernommen wird.

Ziff. 2.0 – Vertretung der Vertragspartner
Mit der Leistungsbeschreibung wird vereinbart, was der Unter -
nehmer bauen soll. Im Laufe eines Bauvorhabens ergeben sich
jedoch häufig Änderungswünsche oder aber es besteht die
Notwendigkeit, Planungen zu ändern. Dann wollen die Vertrags -
partner von der ursprünglichen Vereinbarung abweichen. Dieses
geschieht häufig „durch Zuruf“ auf der Baustelle. Fehlt eine
schriftliche Vereinbarung, kann es in der Folge zum Streit dar-
über kommen, wer welche Änderung „in Auftrag gegeben“ hat.
Deswegen sollte festgelegt werden, wer Änderungen beauftra-
gen (Bauherr, Architekt) und wer Aufträge entgegennehmen
(Unternehmer, Polier, Baustellenleiter) darf. Dazu können die
Vertragsparteien unter Ziff. 2.0 Regelungen treffen.

Ziff. 2.1
Der Bauherr kann festlegen, ob und durch wen er sich vertreten
lassen will. Dies sollte immer ein Experte – z. B. ein Architekt –
sein. Wenn gewünscht, ist unter 2.1 das erste Kästchen anzu-
kreuzen und der Name des Architekten einzutragen. Sodann ist
der Umfang der Vertretungsmacht zu bestimmen. Möglich ist,
dass der Vertreter das Recht erhält, Zusatzleistungen (z.B. Einbau
einer stärkeren Wand) zu beauftragen. Diese Beauftragung kann
uneingeschränkt oder bis zu einer gewissen Auftragssumme
erfolgen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dem Vertreter
die Anordnung von Stundenlohnarbeiten zu gestatten. Eine ent-
sprechende Vollmacht ist dem privaten Bauherrn in der Regel
nicht zu empfehlen. Bei der Abnahme sollte sich der Bauherr

nicht vertreten lassen, sondern selbst anwesend sein. Haus &
Grund empfiehlt allen Bauherren, die Abnahme nicht allein vor-
zunehmen, sondern sich dabei entweder vom eigenen Architek -
ten begleiten zu lassen oder – wenn ein Architekt nicht bzw.
vom Bauunternehmer beauftragt wurde – von einem Sachver -
stän digen. Dies sollte auch geschehen, wenn es vor der Schluss -
ab nahme mehrere Teilabnahmen gibt. Einen Sachverständigen
vermitteln die meisten Haus & Grund-Ortsvereine.

Ziff. 2.2
Hier ist der Name des Vertreters der Bauunternehmers –
 typischerweise der Baustellenleiter – einzutragen.

Ziff. 3.0 – Vertragsbestandteile
Durch diese Regelung wird festgelegt, was zum Vertrag gehört.
Damit geht die Vereinbarung einher, welche Pläne, Leistungs -
beschreibungen und Angebote das „Bausoll“ definieren – d. h.,
was der Bauunternehmer schuldet. Sollte es widersprüchliche
Regelungen geben, wird durch die Bestimmung der Reihenfolge
festgelegt, was gilt. Sämtliche Anlagen – auch Leistungsbeschrei -
bungen und Pläne, vgl. oben Ziff. 1.0 – sollten durchnummeriert
und mit Datum versehen werden. Sie sind sodann als Anlage
zum Vertrag zu nehmen. Durch die Einbeziehung der anerkann-
ten Regeln der Technik (ATV/VOB/C) ist für den Bauherrn sicher-
gestellt, dass die bautechnischen DIN-Normen zu beachten sind.

Ziff. 4.0 – Vergütung
Gegenstand dieser Regelung ist die Vergütung, die der Bau unter -
nehmer erhält. Dieser Vertrag ist ein Schlüsselfertig-Pauschal ver -
trag. Alle Leistungen erhält der Bauunternehmer pauschal vergü-
tet. Der Preis ist in Ziff. 4.1 einzutragen.

Ziff. 4.2
In Ziff. 4.2 ist geregelt, wie über den Vertrag hinausgehende,
d.h. zusätzliche Leistungen, zu vereinbaren sind. Um Streit zu
vermeiden, sieht der Vertrag vor, dass eine Beauftragung nur
schriftlich erfolgen kann. Erst wenn der Bauunternehmer das
vom Bauherrn unterschriebene zusätzliche Angebot erhalten hat,
ist er zur Ausführung der weiteren Leistungen verpflichtet.

Ziff. 4.3
Diese Klausel hat steuerliche Gründe. Sie ist nur von Bedeutung,
wenn der Bauherr selbst Bauunternehmer ist. Ist dies nicht der
Fall, hat die Klausel keinerlei Auswirkungen.

Ziff. 4.4
Lohngleit- und Stoffpreisgleitklauseln sind nur sinnvoll, wenn es
sich um ein Bauvorhaben handelt, das über einen längeren Zeit -
raum ausgeführt wird. Die Vereinbarung einer Lohngleit- und
Stoffpreisgleitklausel hat zur Folge, dass die Preise bei steigenden
Kosten für Lohn und Baumaterial angepasst werden. Dies ist für
Bauunternehmer von Bedeutung, wenn das Bauvorhaben nicht
alsbald ausgeführt oder fertiggestellt wird. Für Bauherren kann
eine solche Klausel ein Kostenrisiko bedeuten. Haus & Grund
empfiehlt die Vereinbarung einer solchen Klausel nicht. Dies gilt
insbesondere, wenn die Ausführungsfrist (Ziffer 11.2) innerhalb
eines Jahres endet.
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Ziff. 5.0 – Besonderheiten der Baustelle 
Sollten dem Bauherrn Besonderheiten im Hinblick auf den Zu -
gang zur Baustelle bekannt sein (Einschränkungen in der Nut -
zungs möglichkeit beispielsweise), ist der Bauunternehmer, darauf
hinzuweisen (Ziff. 5.1). Es obliegt dem Bauunternehmer dafür zu
sorgen, dass die Baustelle gesichert ist. Sofern vorhanden, kann
der Bauherr dem Bauunternehmer Lager- und Arbeitsplätze,
Wasser- sowie Stromanschluss zur Verfügung stellen. Dies ist
unter den Ziffern 5.2.1 bis 5.2.3 zu vereinbaren. Die Kosten des
Verbrauchs sind vom Bauunternehmer zu tragen.

Ziff. 6.0 – Abnahme
Mit der Abnahme nimmt der Bauherr das Bauwerk als „im
Wesentlichen vertragsgerecht“ an. Diese Klausel entspricht dem
Bürgerlichen Gesetzbuch. Wichtig ist Ziff. 6.2: Danach tritt eine
Abnahme automatisch ein, wenn der Bauherr nach einer Fertig -
stellungsanzeige die Abnahme unberechtigt verweigert, indem er
die Vereinbarung eines Abnahmetermins ablehnt. Haus & Grund
empfiehlt allen Bauherren, die Abnahme nicht allein vorzuneh-
men, sondern sich dabei entweder vom eigenen Architekten be -
gleiten zu lassen oder – wenn ein Architekt nicht bzw. vom Bau -
unternehmer beauftragt wurde – von einem Sachverständigen.
Dies sollte auch geschehen, wenn es vor der Schlussabnahme
mehrere Teilabnahmen gibt. Einen Sachverständigen vermitteln
die meisten Haus & Grund-Ortsvereine.

Ziff. 7.0 – Zahlungen
Grundsätzlich sind Zahlungen erst nach Abnahme eines Werkes
fällig. Dies würde jedoch bedeuten, dass der Bauunternehmer
das Bauvorhaben vorfinanzieren müsste – und das würde teuer
werden. Daher werden bei Bauvorhaben Zahlungspläne verein-
bart, wie gem. Ziff. 7.3. Alternativ kann ein eigener Zahlungs -
plan vereinbart werden. Dieser sollte Zahlungen nicht nach
Zeitablauf, sondern nach Baufortschritt vorsehen. Kommt es
nämlich zu Verzögerungen, würde bei Vereinbarung von Zahlun-
gen nach Zeitablauf die Möglichkeit bestehen, dass Zahlungen
fällig werden, bevor der erste Spatenstich getan ist. Daher wird
empfohlen, von den detaillierten und fairen Regelungen des
Abschlagszahlungsplanes nach Ziff. 7.3 Gebrauch zu machen.

Ziff. 7.4 – Sicherheit für Abschlagszahlungen
Weil Abschlagszahlungen vereinbart sind, muss der Bauunter -
neh mer dem Bauherrn bei Zahlung der ersten Rate eine Sicher -
heit stellen (§ 632a Abs.3 BGB). Diese Sicherheit kann am Besten
erbracht werden, indem der Bauherr einen entsprechenden Teil
der Vergütung einbehält. Ein Beispiel: Bauunternehmer B baut
für A ein Einfamilienhaus für 100000 Euro. Mit Stellung der
ersten Abschlagsrechnung in Höhe von 11000 Euro muss B dem
A eine Sicherheit in Höhe von 5% der Auftragssumme – d. h. in
Höhe von 5000 Euro – leisten. A kann daher 5000 Euro als
Sicherheit einbehalten und zahlt auf die erste Rate nur 6000
Euro (11000 minus 5000). 

Ziff. 7.6 – Gewährleistungssicherheit
Ziff. 7.6 setzt die Vereinbarung einer Gewährleistungssicherheit
fest. Der Bauherr hat das Recht, fünf Prozent der Netto-Schluss -
summe als Sicherheitseinbehalt zurückzuhalten. Eine Auszahlung

ist auf Verlangen des Bauunternehmers möglich, wenn dieser im
Gegenzug eine Gewährleistungssicherheit stellt. Damit kann der
Bauherr seine Mängelansprüche durchsetzen.

Ziff. 8.0 – Haftung des Bauunternehmers
Nach Ziff. 8 haftet des Bauunternehmer für Schäden an Rechts -
gütern des Bauherrn, wenn sie von ihm schuldhaft verursacht
wurden. Der Bauunternehmer wird – soweit er nicht ohnehin
eine Betriebshaftpflichtversicherung unterhält – verpflichtet, eine
Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, eine Bauleistungsversicherung zu vereinbaren
(Ziff. 8.2.2). Eine solche Versicherung stellt für den Bauherrn
sicher, dass die Bauleistungen garantiert erbracht werden. Natür -
lich kostet eine solche Versicherung Geld, so dass naturgemäß
die Vergütung steigt. Haus & Grund empfiehlt den Abschluss
einer solchen Versicherung. Die Versicherungsprämien sind alle-
mal geringer als der Totalausfall.

Ziff. 9.0 – Verjährung von Mängelansprüchen
Entsprechend dem Gesetz verjähren die Mängelansprüche des
Bauherrn ab dem Zeitpunkt der Abnahme binnen fünf Jahren.

Ziff. 10.0 – Aufwendungen für Mängelbeseitigung
Grundsätzlich trägt der Bauunternehmer die Kosten der Mängel -
beseitigung. Etwas anderes gilt nach Ziff. 10.0 bei zwei Aus nah -
men: Zum einen hat der Auftraggeber die Kosten für eine erfolg-
lose Anfahrt zu tragen, wenn er dem Bauunternehmer schuld-
haft den Zugang verweigert bzw. ihm den Zutritt zum vereinbar-
ten Termin nicht gewährt, zum anderen wenn sich herausstellt,
dass kein Mangel vorhanden ist.

Ziff. 11.0 – Termine/Ausführungsfristen
Um Planungssicherheit zu haben, ist es zweckmäßig, Termine
und Ausführungsfristen zu vereinbaren. Unter Ziff. 11.1 kann der
Baubeginn eingetragen werden. Unter Ziffer 11.2 sollte festge-
legt werden, bis wann das Objekt fertigzustellen ist. Darüber hin-
aus kann unter Ziff. 11.3 eine Vertragsstrafe für die verzögerte
Fertigstellung vereinbart werden. Die Höhe bemisst sich nach der
Auftragssumme (Ziff. 4.1).

Ziff. 12.0 – Sonstige Vereinbarungen
An dieser Stelle können die Parteien sonstige Vereinbarungen
treffen. Da der Vertrag zusammen mit dem Gesetz alles Not -
wendige regelt, besteht dafür in der Regel keine Notwendigkeit.

Ziff. 13.0 – Salvatorische Klausel
Die salvatorische Klausel beinhaltet u. a. ein Schriftformer for -
dernis. Sämtliche zusätzlichen Vereinbarungen sind schriftlich zu
treffen. Dies ist für die Beauftragung von Zusatzleistungen ohne-
hin unter Ziff. 4.2 geregelt. Im Übrigen sollten sonstige Verein -
barungen unter 12.0 erfolgen.

Unterschrift
Der Vertrag muss von Bauunternehmer und Bauherr unterschrie-
ben werden. Die unterschriftspflichtigen Personen ergeben sich
aus den Eintragungen auf dem Deckblatt. 
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